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II. Corporate Governance Bericht 2010 

1. Erklärung zur Unternehmensführung 2010

Der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) neu geschaffene § 289a HGB sieht vor, dass 

die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG) als börsennotierte Aktiengesellschaft 

eine Erklärung zur Unternehmensführung abgibt. Die Erklärung zur Unternehmensführung besteht aus 

der Erklärung gemäß § 161 AktG (Entsprechenserklärung), relevanten Angaben zu Unternehmensfüh-

rungspraktiken sowie der Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. Diese Erklärung 

stellt außerdem gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex den Corporate Governance  

Bericht dar. Bei der BBI Immobilien AG ist die Leitung und Kontrolle des Unternehmens auf die nachhaltige 

Wertschöpfung und Bestandssicherung des Unternehmens im Interesse der Anleger, der Mitarbeiter und 

der sonstigen dem Unternehmen verbundenen Gruppen (Stakeholder) ausgerichtet. Der Vorstand leitet 

das Unternehmen in eigener Verantwortung und im Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger 

Steigerung des Unternehmenswerts. Vorstand und Aufsichtsrat fühlen sich einer verantwortungsvollen 

Unternehmensführung gemäß den Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensfüh-

rung verpflichtet, die durch das Corporate Governance System der BBI Immobilien AG gewährleistet wird, 

das im Folgenden näher dargestellt wird. 

Wortlaut der Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich mit den Themen der Corporate Governance befasst. Der Deutsche 

Corporate Governance Kodex liegt inzwischen in der Fassung vom 26. Mai 2010 vor. Die Entsprechens-

erklärung vom 28. März 2010 ersetzend, haben Vorstand und Aufsichtsrat der BBI Immobilien AG am  

14. März 2011 gemäß § 161 Aktiengesetz folgende Entsprechungserklärung abgegeben: 

Gemeinsame Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der BBI Bürgerliches Brauhaus  

Immobilien AG zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance  

Kodex gem. § 161 AktG. 

Vorstand und Aufsichtsrat der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG („Gesellschaft“) erklären gemäß 

§ 161 AktG, dass seit der Entsprechenserklärung vom 28. März 2010 den Empfehlungen der Regierungskom-

mission „Deutscher Corporate Governance Kodex” zunächst in der Fassung vom 18. Juni 2009 bzw. seit 

deren Geltung in der Fassung vom 26. Mai 2010 – bekannt gemacht im elektronischen Bundesanzeiger am  

02. Juli 2010 – mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde und wird: 

Ziffer 2.3.3 S. 2 des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010: Die Gesellschaft bietet den Aktionären keine 

Briefwahl in der Hauptversammlung, die nach dem Gesetz optional ist, an, so dass eine Unterstützung der 

Aktionäre in Bezug auf eine Briefwahl entfällt. 
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Ziffer 3.8 des Kodex: Der noch in 2010 bestehende Vertrag der D&O-Versicherung, der zum 31. Dezember 2010 

gekündigt wurde, wies keinen angemessenen Selbstbehalt für Vorstand und Aufsichtsrat auf. Die Ge-

sellschaft war der Ansicht, dass der Selbstbehalt einer D&O-Versicherung kein adäquates Mittel für das 

Erreichen der Ziele des Kodex ist. Vorsätzliche Pflichtverletzungen sind ohnehin vom Versicherungsschutz 

ausgenommen. Selbstbehalte könnten durch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats selbst 

versichert werden, so dass die einem Selbstbehalt nachgesagte Funktion ins Leere läuft. In Ziffer 3.8 des 

Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 wird die Vereinbarung eines Selbstbehaltes nur noch für die D&O-

Versicherung von Aufsichtsratsmitgliedern empfohlen, während der Selbstbehalt für Vorstandsmitglieder 

gesetzlich vorgeschrieben ist. Zum 31. Dezember 2010 wurde die D&O-Versicherung der Gesellschaft zum 

frühest möglichen Zeitpunkt gekündigt. Die Gesellschaft wird auch keine neue D&O-Versicherung ab-

schließen. 

Ziffer 4.2.1 des Kodex: Die Gesellschaft verfügt aus Effizienzgründen aufgrund der Größe der Gesellschaft 

nur über ein einzelnes Vorstandsmitglied und wird durch dieses alleine vertreten. 

Ziffer 5.1.2 S. 2 des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010: Die Gesellschaft verfügt aus Effizienzgründen 

nur über ein einzelnes, bewährtes Vorstandsmitglied, Herrn Peter Schropp, so dass eine Berücksichtigung 

von Vielfalt (Diversity) und eine angemessene Berücksichtigung von Frauen bei der Zusammensetzung des 

Vorstands durch den Aufsichtsrat entfallen.

Ziffer 5.3 des Kodex: Aufgrund der Größe des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist aus Sicht der Gesellschaft die 

Bildung von Ausschüssen insgesamt nicht erforderlich, da in dieser Größenordnung ein effektives Arbeiten 

im Gesamtgremium ohne weiteres möglich ist.

Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010: Aus Effizienzgründen aufgrund 

der Größe der Gesellschaft wurden und werden vom Aufsichtsrat bewährte Aufsichtsratsmitglieder der 

Gesellschaft, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und fachliche Erfahrung verfügen, den zuständigen Wahlgremien wiederum vorgeschlagen. 

Eine Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, deren Berücksichtigung bei 

Vorschlägen des Aufsichtsrats bzw. deren Veröffentlichung im Corporate Governance Bericht der Gesell-

schaft erübrigen sich damit. 

Ziffer 5.4.1 Abs. 4 S. 2 des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010: Aufgrund der Größe der Gesellschaft und 

der Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrung der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sind aus 

Sicht der Gesellschaft keine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Aufsichtsratsmitglieder notwendig, so 

dass auch entsprechende Maßnahmen der Gesellschaft zu deren Unterstützung entfallen. 

Ziffer 5.4.6 Abs. 2 S. 1 des Kodex: Gemäß Satzungsänderung in 2010 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 

seit 2010 aufgrund der Vereinfachung der Aufsichtsratsvergütung vor dem Hintergrund der Konsolidierung 
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des Immobilien-Kerngeschäfts der Gesellschaft keine erfolgsorientierte Vergütung mehr, sondern nur 

noch eine feste Vergütung. 

Ziffer 6.6 des Kodex: Eine individualisierte Angabe des Aktienbesitzes einschließlich darauf beziehender 

Finanzinstrumente von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern erfolgt nicht. Die Gesellschaft respektiert 

das Persönlichkeitsrecht der einzelnen Organmitglieder auf Wahrung ihrer Privatsphäre.

Ziffer 7.1.2 des Kodex: Die Gesellschaft wird ihren jährlichen Geschäftsbericht, ihren Halbjahresfinanzbe-

richt und ihre Quartalsfinanzberichte (Zwischenmitteilungen) entsprechend den Regelungen des WpHG 

veröffentlichen. Der Geschäftsbericht wird daher gemäß § 37v Abs. 1 S. 1 WpHG innerhalb von 4 Monaten 

nach Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht. Der Halbjahresfinanzbericht wird gemäß § 37w Abs. 1  

S. 1 WpHG innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf des Berichtszeitraumes veröffentlicht. Die Quartals-

finanzberichte Q1 und Q 3 (Zwischenmitteilungen) werden gemäß § 37x Abs. 1 Satz 1 WpHG spätestens  

6 Wochen vor Ende der ersten (für Q 1) und zweiten Hälfte (für Q 3) des Geschäftsjahrs veröffentlicht. Die 

Gesellschaft ist ein Unternehmen mittlerer Größe. Eine Veröffentlichung der jährlichen Finanzberichte 

entsprechend den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex wäre mit erheblichen Mehraufwen-

dungen für die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG verbunden.

2. UNTERNEHMENSFÜHRUNG / CORPORATE GOVERNANCE BEI DER BBI Immobilien AG 

2.1. Entsprechenserklärung 

Am 14. März 2011 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben. 

Hierin legt die BBI Immobilien AG offen, dass die Gesellschaft den Empfehlungen des Kodex in der Fassung 

vom 26. Mai 2010 mit Ausnahme von wenigen Abweichungen folgt. Die Begründungen für die Abweich-

ungen sind der Entsprechenserklärung zu entnehmen. Begründet sind die Abweichungen weitgehend in 

der Größe der Gesellschaft. Die Entsprechenserklärung ist dauerhaft auf der Internetseite der Gesellschaft 

(www.BBI-Immobilien-AG.de) unter „Investor Relations“ zugänglich. Dort sind auch die Entsprechens- 

erklärungen der vergangenen Jahre abrufbar. 

2.2. Information und Transparenz für die Aktionäre 

Die Hauptversammlung ist nach dem Gesetz das Medium für die Aktionäre der BBI Immobilien AG zur 

Stimmrechtsausübung und zur Informationsbeschaffung. Unsere Aktionäre nehmen ihre Rechte in der 

Hauptversammlung der Gesellschaft, die mindestens einmal jährlich stattfindet, wahr. Die Hauptver-

sammlung beschließt über alle durch das Gesetz bestimmten Angelegenheiten mit verbindlicher Wirkung 

für alle Aktionäre und die Gesellschaft. Sie erhalten im Vorfeld unseren Geschäftsbericht, die Tagesord-

nung und Teilnahmebedingungen. Die gesetzlich erforderlichen Dokumente für die aktuelle Hauptver-
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sammlung, wie die Einladung zur Hauptversammlung, die Tagesordnungspunkte sowie etwaig für die 

Beschlussfassung erforderliche Berichte und Informationen, sowie weitere Informationen zur Teilnahme 

an der Hauptversammlung und Stimmabgabe bzw. zur Wahrung der Aktionärsrechte sind gemäß den  

aktienrechtlichen Vorschriften auf unserer Homepage in deutscher Sprache verfügbar. Die Hauptversamm-

lungen werden mit dem Ziel organisiert, dass unsere Aktionäre zeitnah, umfassend und effektiv informiert 

werden. Bei Abstimmungen gewährt jede Aktie eine Stimme. Jeder Aktionär, der sich rechtzeitig gemäß 

den in der Einladung zur Hauptversammlung dargestellten Teilnahmebedingungen anmeldet, ist zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 

teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auf von der BBI Immobilien AG ernannte 

weisungsabhängige Stimmrechtsvertreter zu übertragen oder durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsver-

einigung oder einen sonstigen Bevollmächtigten des Aktionärs vertreten zu werden. Der Stimmrechtsver-

treter ist während der gesamten Dauer der Hauptversammlung erreichbar. Im Anschluss an die Haupt-

versammlung veröffentlichen wir die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse auf unserer Internetseite  

(www.BBI-Immobilien-AG.de) unter „Investor Relations“. Die nächste ordentliche Hauptversammlung 2011 

findet am 05. Juli 2011 in Ingolstadt statt.

Alle Quartals- und Geschäftsberichte sind auf der Internetseite abrufbar. Aktionäre, alle übrigen Teilnehmer 

am Kapitalmarkt sowie die Medien werden vom Vorstand regelmäßig, zeitgleich und unverzüglich über 

die operative Entwicklung und die wirtschaftliche Lage des Konzerns und wesentliche neue Entwicklun-

gen informiert. Viermal jährlich veröffentlicht die Gesellschaft die jeweils aktuellen Geschäftsergebnisse. 

Über aktuelle Ereignisse und neue Entwicklungen informieren Corporate News bzw. gegebenenfalls  

Ad-hoc-Mitteilungen. Die Internetseite der Gesellschaft (www.BBI-Immobilien-AG.de) im Bereich „Inves-

tor Relations“ bietet darüber hinaus der interessierten Kapitalmarktöffentlichkeit umfangreiche Infor-

mationen zur BBI Immobilien AG. Wichtige Termine für die Aktionäre werden jährlich in einem Finanz-

kalender zusammengestellt und im Internet veröffentlicht. Gemäß § 10 Abs. 1 WpPG veröffentlicht die  

BBI Immobilien AG ein „Jährliches Dokument“ mit einer Zusammenstellung der gesellschafts- und 

kapitalmarktrechtlichen Veröffentlichungen der vergangenen zwölf Monate. Die Finanzberichte, 

der Finanzkalender, die Ad-hoc-Mitteilungen und das „Jährliche Dokument“ stehen im Internet  

(www.BBI-Immobilien-AG.de) unter „Investor Relations“ zur Verfügung.

2.3. Risikomanagement 

Zum Erfolg einer guten Corporate Governance trägt auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit 

Geschäftsrisiken, d. h. ein wirksames Risikomanagement bei. Ein solches Risikomanagement dient dazu, 

Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dem 

Vorstand der BBI Immobilien AG stehen dazu unternehmensspezifische Berichts- und Kontrollsysteme 

zur Verfügung, die kontinuierlich weiter entwickelt werden. Alle Bereiche des Unternehmens sind hierin 

eingebunden. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken und deren 
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Entwicklung. Der Aufsichtsrat befasst sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung insbesondere mit der 

Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, einschließlich der Berichterstattung, der Wirksamkeit des 

internen Kontrollsystems, des Risikomanagements, der Compliance sowie der Abschlussprüfung. Über 

die Grundsätze des Risikomanagementsystems sowie die aktuellen Unternehmensrisiken berichten wir 

im Risikobericht des Geschäftsberichts 2010, insbesondere auch mit dem nach dem Bilanzrechtsmoder-

nisierungsgesetz (BilMoG) geforderten Bericht zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und 

Risikomanagementsystem.

2.4. Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Die BBI Immobilien AG stellt ihren Jahresabschluss nach deutschem Handelsrecht (HGB) auf. Aufgrund des 

Spin-Off der BHB Brauholding AG ist die BBI Immobilien AG kein Mutterunternehmen mehr und hat daher 

keinen Konzernabschluss nach IFRS mehr aufzustellen. Der Jahresabschluss wird vom Vorstand aufgestellt 

und vom Aufsichtsrat geprüft. Der Jahresabschluss der BBI Immobilien AG wurde von dem durch die 

Hauptversammlung 2010 gewählten Abschlussprüfer S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augs-

burg, geprüft. Die Prüfungen erfolgten nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IdW) festgelegten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprü-

fung. Bevor der Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers unterbreitet wurde, holte der Aufsichtsrat vom 

Prüfer eine Erklärung ein, inwieweit Beziehungen des Prüfers, seiner Organe und Prüfungsleiter zu der 

Gesellschaft oder deren Organmitgliedern bestehen. Zweifel an dessen Unabhängigkeit bestanden nicht. 

Der Aufsichtsrat hat entsprechend Ziffer 7.2.3 des Corporate Governance Kodex mit dem Abschlussprüfer 

vereinbart, dass ihm dieser über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich be-

richtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Ebenso legte er fest, dass der Prüfer 

den Aufsichtsrat informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er Abweichungen von der vom 

Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Kodex ermittelt. Solche Unstimmigkeiten wur-

den nicht festgestellt. Zudem wird der Abschlussprüfer entsprechend der gesetzlichen Bestimmung nach  

§ 171 Abs. 1 AktG an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teilnehmen und über die Ergebnisse der Jahres-

abschlussprüfung berichten.

3. Vergütungsbericht 

3.1 Vergütung des Vorstands 

Der Alleinvorstand der BBI Immobilien AG, Herr Peter Schropp, ist seit dem 01. Januar 2009 auch Vor-

stand des Konzernmutterunternehmens VIB Vermögen AG. Er wird im Einvernehmen gemäß Aufsichts-

ratsbeschluss in dieser Funktion als Doppelvorstand allein von der VIB Vermögen AG vergütet. Von der  

BBI Immobilien AG erhält er deshalb seit dem 01. Januar 2009 keine Vorstandsvergütung mehr.
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3.2 Vergütung des Aufsichtsrats 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 10 der Satzung festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste Vergütung von 3.000 EUR p. a. und eine erfolgsorientierte 

Vergütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an das EBIT gebunden und damit auf den Unternehmenser-

folg ausgerichtet. Die variable Vergütung beträgt für jedes einfache Mitglied des Aufsichtsrats 300,00 EUR  

für jeden Cent, um den das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit den Betrag von 0,30 EUR pro 

Aktie übersteigt. Der Aufsichtsrat erhält weder Aktien noch Aktienoptionen der BBI Immobilien AG. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den dreifachen, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats 

den eineinhalbfachen Betrag der Vergütung eines Aufsichtsratsmitglieds. Abweichend von diesen Sat-

zungsbestimmungen hat der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 auf einen Teil der ihm gemäß vorste-

hender Satzungsvorschrift zustehenden variablen Vergütung verzichtet, und stattdessen gemäß Beschluss  

folgende Vergütung bezogen: Die Vergütung je Mitglied des Aufsichtsrats betrug für 2010 6.000,00 EUR, 

d. h. die variable Vergütung betrug 3.000,00 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhielt gemäß der Sat-

zung das Dreifache dieses Betrags, der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. Darüber hinaus haben 

Aufsichtsratmitglieder im Berichtsjahr keine weiteren Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte 

Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten. Zudem werden Auslagen der 

Mitglieder des Aufsichtsrats erstattet.

3.3 Wertpapiergeschäfte der Organmitglieder

Personen, die bei der BBI Immobilien AG als börsennotierter Gesellschaft Führungsaufgaben wahrneh-

men, oder Personen, die mit einer solchen Person in einer engen Beziehung stehen, sind nach § 15a Wert-

papierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der  

BBI Immobilien AG offen zu legen. Eine Mitteilungspflicht besteht jedoch nicht, solange die Gesamtsumme 

der Geschäfte einer mitteilungspflichtigen Person insgesamt einen Betrag von 5.000,00 EUR bis zum Ende 

eines Kalenderjahrs nicht erreicht. Sämtliche meldepflichtige Wertpapiergeschäfte werden umgehend 

nach Erhalt der Mitteilung europaweit verbreitet und auf der Internetseite des Unternehmens veröffent-

licht. Im Geschäftsjahr 2010 wurden folgende Transaktionen gemeldet: 

Transaktion vom 08.01.2010

Vor- und 
Zuname

Funktion / 
Status

Art und  
Ort der  
Transaktion

Finanz- 
instrument 
und ISIN

Anzahl Kurs /  
Preis

Gesamt-
volumen

Peter 

Schropp

Vorstand Umtausch*  

(außerbörslich)

BBI-Aktien 

DE0005280002

4.700 Nicht be-

zifferbar

Nicht be-

zifferbar

*Umtausch BBI-Aktien in VIB-Aktien; Tauschverhältnis 1:1,45 gem. Umtauschangebot
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4. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Die BBI Immobilien AG ist eine Gesellschaft deutschen Rechts, auf der die Corporate Governance einer 

Aktiengesellschaft fußt und auf dem auch der Deutsche Corporate Governance Kodex beruht. 

Wesensmerkmal des deutschen Aktienrechts ist das duale Führungssystem mit Vorstand und Aufsichtsrat. 

Der Vorstand ist das Leitungsorgan und der Aufsichtsrat das Kontrollorgan der Aktiengesellschaft. 

Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand 

und berät ihn bei der Führung der Geschäfte. Er bestellt insbesondere auch die Mitglieder des Vorstands 

und ist für Vorstandsangelegenheiten zuständig.

Der Vorstand besteht aus dem Alleinvorstand, Herrn Peter Schropp. Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs 

Mitgliedern zusammen. Bis zum Zeitpunkt des Börsengangs des Tochterunternehmens BHB Brauholding 

Bayern-Mitte AG im Juli 2010, waren aufgrund des Drittelbeteiligungsgesetzes zwei Mitglieder Vertreter 

der Arbeitnehmer und vier Aufsichtsratsmitglieder Vertreter der Aktionäre. Die laut Satzung jeweils für 

fünf Jahre gewählten Aufsichtsratsmitglieder spiegeln mit ihren beruflichen Erfahrungen die Aktivitäten 

der BBI Immobilien AG wider.

Ab dem Zeitpunkt des Börsengangs der BHB Brauholding AG waren Vertreter der Arbeitnehmer nicht mehr 

berechtigt, Vertreter für den Aufsichtsrat zu stellen. Es wurde deshalb ein Statusverfahren eingeleitet und 

als Ersatzvertreter hat das Amtsgericht zwei Ersatzvertreter bestimmt, die bis zur Hauptversammlung der 

Gesellschaft tätig sind. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung sind dann alle Mitglieder aufgrund gesetz-

licher Bestimmungen neu zu wählen.

Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder werden neben der Erfahrung insbesondere die für die Wahr-

nehmung des Amts notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Vielfalt (Diversity) beachtet.  

Ehemalige Vorstandsmitglieder der BBI Immobilien AG sind nicht im Aufsichtsrat vertreten. Aufgrund der 

Größe der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat aus Effizienzgründen keine Ausschüsse gebildet, da ein effek-

tives Arbeiten im Gesamtgremium ohne weiteres möglich ist. Für seine Arbeit hat der Aufsichtsrat eine 

Geschäftsordnung festgelegt. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Aufsichtsratsmit-

glieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet die Sitzungen und nimmt die 

Belange des Aufsichtsrats nach außen wahr. Im Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung wer-

den Einzelheiten zur Tätigkeit des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr dargestellt.
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Vorstand und Aufsichtsrat der BBI Immobilien AG arbeiten eng und vertrauensvoll bei der Wahrnehmung 

ihrer gesetzlichen Aufgaben zusammen. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und des-

sen Wert. Der Aufsichtsrat wird in Strategie und Planung sowie in alle Fragen von grundlegender Bedeu-

tung für das Unternehmen eingebunden. Für bedeutende Geschäftsvorgänge bestehen vom Aufsichtsrat 

festgelegte Zustimmungsvorbehalte. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und 

zeitnah schriftlich sowie in den Aufsichtsratssitzungen über alle für das Unternehmen bedeutenden Ent-

wicklungen und Ereignisse. Hierzu gehören die allgemeine Geschäftsentwicklung, Planung und Risikola-

ge ebenso wie die vom Vorstand eingesetzten Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung von Regeln und  

Gesetzen im Unternehmen. Bei Bedarf tagt der Aufsichtsrat auch ohne den Vorstand und es finden außeror-

dentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, 

die dem Aufsichtsrat offen zu legen sind, traten im Geschäftsjahr 2010 nicht auf. Berater- und sonstige 

Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen den Mitgliedern der Verwaltung und der Gesellschaft bestan-

den im Geschäftsjahr 2010 nicht


